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1.0  Planerische Ausgangslage, Änderungserfordernis, allgemeine Zielsetzungen

1.1  Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 in den Jahren 1990/91 hat sich die Gemein-

de zum Ziel gesetzt, den verkehrstechnisch günstig an der Bundesstraße 494 gelegenen Raum öst-

lich der "Peiner Straße" für gewerbliche Nutzungen zu erschließen. Am Nordrand der Straße "Oyn-

hausen" sollte teilweise Raum für Wohnnutzungen entstehen. Gleichermaßen mußten im Übergang

zu den südlich gelegenen Wohnnutzungen (Wohngebiet "Harsum-Ost") und den Einzelwohnsitzen an

der "Peiner Landstraße" Begrenzungen der gewerblichen Nutzungen im Immissionsverhalten getrof-

fen werden und für die geplanten Wohnnutzungen an der Bundesstraße 494 Maßnahmen für den

Schallschutz vorgesehen werden.

Nachdem der Bebauungsplan rechtskräftig geworden und der Ausbau begonnen worden war, hat es

1994 mit einer 1. Änderung des Planes Umstellungen im südöstlichen Plangebiet gegeben. Es war

zur Ansiedlung eines Unternehmens erforderlich, die Wohnbaufläche zugunsten der gewerblichen

Nutzung etwas zurückzunehmen.

Mit einer 2. Änderung hat die Gemeinde in den Jahren 1999/ 2000 die Ansiedlung eines Nahversor-

gungszentrum, das mittlerweile überwiegend errichtet ist, planungsrechtlich sichergestellt.

Im Zuge der Ausbauplanungen zum Wohnbauteilgebiet an der Straße "Oynhausen" haben sich hin-

sichtlich der Erreichbarkeit des Versorgungszentrums neue Möglichkeiten ergeben, die von der Ge-

meinde aufgegriffen wurden.

Es hatte sich die Bereitschaft ergeben, von Süden zwei fußläufige Verbindungen aus der Ortsmitte

bzw. dem Wohnstandort "Harsum-Ost" zuzulassen. Damit können Bewohner aus diesem Bereich nun

den Markt direkt zu Fuß oder per Rad ansteuern, ohne größere Umwege wie bisher in Kauf nehmen

zu müssen. Die  Wege wurden in die Festsetzungen des Bebauungsplanes mit der 3. Änderung auf-

genommen.

Desweiteren wird im östlichen Bereich der Wohnbaufläche an der Straße "Oynhausen" das verblei-

bende Flurstück 279/22 hinsichtlich seiner Überbauungsmöglichkeiten überplant. Die für dieses

Grundstück geltendenen Bedingungen zur Bebaubarkeit waren so sehr einengend, dass eine Veräu-

ßerung kaum zu ereichen war.

Mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses am 27.08.2003 im Amtsblatt für den Landkreis

Hildesheim wurde die 3. Änderung rechtsverbindlich.

Eine ebenfalls rechtsverbindliche  4. vereinfachte Änderung hat die Moglichkeiten zum Betrieb ei-

ner Spielstätte im "Sondergebiet" eröffnet.

Abweichungen im Ausbau eines Wohngebäudes mit einem Wintergarten an der Straße "Oynhausen"

machten 2006 die Aufstellung einer 5. vereinfachten Änderung erforderlich.

1.2  Nachdem der Bebauungsplan 1991 aufgestellt worden war, hat sich nördlich der "Carl-Zeiss-

Straße" ein Betrieb der Metallverarbeitung niedergelassen. Der Betrieb befasst sich mit der Bearbei-

tung von Produkten aus metallischen Werkstoffen und der Montage einbaufertiger Komponenten.

Abnehmer sind die Automobilindustrie und deren Systemlieferanten.

Der Ausbau des Standortes an der "Carl-Zeiss-Straße" ist seit seiner Gründung fortschreitend verlau-

fen. Die betriebliche Entwicklung macht einen weiteren Ausbau der baulichen Anlagen notwendig.

U. a. soll ein neues Verwaltungsgebäüde (s. Anlage 1 der Begründung, Bebauungsentwurf mit Aus-

bauabsichten) erreichtet werden. Bedingt durch vorgegebene betriebliche Funktionsgliederungen
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und -abläufe ist es nur möglich, diesen Verwaltungstrakt am Südrand des Firmengeländes vorzuneh-

men. Der dort nach den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes (s. Anlage 2 der Begrün-

dung) verfügbare Ausbauraum reicht hierfür nicht aus. Die fehlende Fläche soll dadurch gewonnen

werden, dass die nichtüberbaubare Grundstücksfläche, zur Zeit durch den Abstand von 5 m zwi-

schen Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie der "Carl-Zeiss-Straße" gebildet, abschnittsweise zu-

rückgenommen wird.

Unter städtebaulicher Betrachtung wird das abschnittsweise Heranrücken der Bebauung an die

"Carl-Zeiss-Straße" als marginal im Hinblick auf den Gesamtkomplex eingeschätzt; die an den Stra-

ßenraum heranrückende Ergänzung am Südrand des Firmengeländes ist unter dieser Betrachtung

städtebaulich vertretbar und tolerabel. Der angrenzende Straßenraum wird in seiner Funktion nicht

beeinträchtigt. 

Diese Ausbaumaßnahme dient der betrieblichen Weiterentwicklung und Standortsicherung; sie si-

chert mit weiteren geplanten Ausbaumaßnahmen die hier vorhandenen Arbeitsplätze und bietet die

Chance zur Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Die Gemeinde erkennt vor dem Hintergrund dieser Zusammenhänge ein öffentliches Erfordernis, pla-

nerisch zu handeln und ändert den Bebauungsplan mit einer 6. (vereinfachten) Änderung.

2.0          Erläuterungen zu den Festsetzungen der 6. (vereinfachten) Änderung

Bis auf die Verlegung der Baugrenze um 5 m nach Süden bis unmittelbar an die Straßenbegren-

zungslinie der "Carl-Zeiss-Straße" und einer geringen Erweiterung der überbaubaren Grundstücksflä-

che - bezogen auf gesamte bisher zur Verfügung stehenden Ausbaufläche - bleiben die bisher vor-

handenen Festsetzungen auf dem einbezogenen Flurstücksteil unverändert.

Demnach ergeben sich weiterhin als Art und Maß der baulichen Nutzung: 

- Gebietsart : "Gewerbegebiet"

- Oberkante baulicher Anlagen: max. 12,0 m über Geländeniveau

(das Geländeniveau ist mit 76,0 m über NN bestimmt)

- Grundflächenzahl: 0,8

- Geschossflächenzahl: 1,4

 

Unter bauordnungsrechtlicher Betrachtung ist eine Errichtung von zu genehmigenden baulichen An-

lagen wie in diesem Fall bis unmittelbar an die Straße gem. § 9 (Hinzurechnung benachbarter Grund-

stücke) der Nieders. Bauordnung (NBauO) möglich. Diese gesetzliche Bestimmung besagt, dass "be-

nachbarte Verkehrsflächen öffentlicher Straßen für die Bemessung des Grenzabstandes bis zu ihrer

Mittellinie dem Baugrundstück zugerechnet werden dürfen ... ". Die Straßenverkehrsfläche hat hier

eine festgesetzte Breite von 22 m.

 3.0 Planverfahren  

Weil sich die Grundzüge der Planung durch diese geplante geringfügige Erweiterung nicht ändern

werden, können Verfahrensvereinfachungen für ein verkürztes Aufstellungsverfahren in Anspruch ge-

nommen werden. Als Grundzug der Planung werden die bisherigen Bestimmungen zu Art und Maß

der baulichen Nutzung, die nicht verändert werden, gewertet. Auch die Überbauungsmöglichkeiten

werden bezogen auf die gesamte überbaubare Grundstücksfläche nur geringfügig geändert. 
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Das sonst übliche zweistufige Beteiligungsverfahren zur Aufstellung von Bebauungsplan-Änderun-

gen darf in diesem Fall zu einem einstufigen Beteiligungsverfahren gem. § 13 Baugesetzbuch

(BauGB) reduziert werden. Von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden-

darf die Gemeinde nach dieser gesetzlichen Bestimmung absehen. Eine frühzeitige Beteiligung wird

nicht durchgeführt.

Es werden die von der Planung betroffenen Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange ein-

mal beteiligt. Die Bürger werden im Rahmen einer öffentliche Auslegung an der Planung beteiligt.

Als weitere Voraussetzung wird eingehalten, dass diese Änderung kein Vorhaben beinhaltet, das zu

einer Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung verpflichtet und auch keine Anhaltspunkte

hat, die die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b genannten Schutzgüter beeinträchtigen könnten.

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b führt die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der

Landespflege, insbesondere die Erhaltungsgebiete und den Schutzzweck der Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutz-

gesetzes an.

Eine Umweltprüfung ist für vereinfacht geführte Planungsvorhaben gemäß § 13 Abs. 3 BauGB nicht

erforderlich.

4.0   Städtebauliche Werte

Die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 umfasst Flächenanteile von rd. 300 qm.
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5.0 Abwägung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung) i.V. mit §

13 Abs. 2 Ziff. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Behörden) i.V. mit § 13

Abs. 2 Ziff. 3 BauGB

Die Stellungnahmen, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 (2) BauGB in Verbindung

mit § 13 Abs. 2 Ziff. 2 BuaGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher

Belange nach § 4 (2) BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Ziff. 3 BauGB abgegeben worden sind,

hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 11.06.2008 beraten und die Abwägung beschlos-

sen.

Auf den nächsten Seiten folgt eine Gegenüberstellung der eingegangenen Stellungnahmen und die

Abwägung dazu, wie sie der Rat der Gemeinde beschlossen hat.
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Anlagen

Auf den nächsten Seiten folgen die Anlagen zur Begründung
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Anlage 1  zur Begründung:  Bebauungsentwurf mit Ausbauabsichten

Carl-Zeiss-Straße

Geplanter neuer 
Verwaltungstrakt
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Öffentliche Parkplätze
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Anlage 2 zur Begründung: Verkleinerter Auszug aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan

Bereich, indem die Bau-grenze bis andie Straßenbe-grenzungsliniezurückgenom-men werden soll 
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Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Harsum hat in der Sitzung am 28.04.2008 die Aufstel-

lung der 6. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 "Oynhausen" (Ortschaft Harsum)

beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 29.04.2008 ortsüblich be-

kannt gemacht worden.

Planverfasser

Der Entwurf der 6. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19  wurde ausgearbeitet

vom:           Planungsbüro SRL Weber,  Spinozastraße 1,  30625 Hannover

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss hat in der Sitzung am 28.04.2008 dem Entwurf der 6. (vereinfachten) Än-

derung des Bebauungsplanes Nr. 19 und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung

gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V. mit § 13 Abs. 2 Ziff. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 29.04.2008 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf der 6. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 und der Begründung ha-

ben vom 07.05.2008 bis einschließlich 06.06.2008 gem. § 3 Abs. 2 BauGB  i.V. mit § 13 Abs. 2

Ziff. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Beteiligung der Behörden

Die Beteiligung ausgesuchter Behörden und Träger öffenticher Belange erfolgte mit Schreiben vom

05.05.2008

Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.06.2008 die 6. (vereinfachte) Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 19 nach Prüfung der Anregungen gem. § 3 (2) BauGB als Satzung (§ 10 BauGB) so-

wie die Begründung beschlossen.

Inkrafftreten

Der Satzungsbeschluss zur 6. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 ist gemäß § 10

Abs.3 BauGB am 25.06.2008 im Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim Nr. 27 bekanntgemacht

worden.

Die 6. (vereinfachte) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 ist damit am 25.06.2008

rechtsverbindlich geworden.

Harsum, den 04.07.2008

Siegel

gez. Kemnah

Bürgermeister
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